
Leitsatz: 

 

Bei einer sog. drittveranlassten Änderung eines Verkehrsweges ist das für die 

Folgekostenpflicht des nutzungsberechtigten Eigentümers einer änderungsbe-

troffenen Telekommunikationslinie (§ 72 Abs. 3 TKG) erforderliche Verkehrsinte-

resse nicht schon dann gegeben, wenn sich das Planvorhaben des Dritten auf 

den Hochwasserschutz an einer Bundeswasserstraße bezieht, ohne jedoch de-

ren Schifffahrtsfunktion zu betreffen. 

 

 

 

 

 

 




































